
927 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des NationalratesXIII. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (438 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Handels
gesetzbuch und die Bundesabgabenordnung 
bezüglich der Verwendung von Datenträgern 

geändert werden 

Durch den gegenständlichen Gesetzentwurf soll 
die Verwendung des Mikrofilms und der elek
tronischen Datenverarbeitung im kaufmännischen 
Rechnungswesen sowohl auf dem Gebiet des 
Handelsrechtes wie auf dem der Bundesabgaben
ordnung geregelt werden. 

Der Justizausschuß hat d~n erwähnten Gesetz
entwurf in seiner Sitzung am 25. Oktober 1973 
in Gegenwart des Bundesministers für Justiz Dok

, tor B rod a in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Hau s e r 

Dr. Halder 
Berichterstatter 

und Dr. Erika S e d a sowie der Ausschußobmahn 
Abgeordneter Z e i 11 i n ger. 

Im Zuge der Beratungen brachten die Abge
ordneten Dr. Erika S.,e d a, Dr. Hau s e rund 
Z e i 11 i n ger einen gemeinsamen Abänderungs~ 
antrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung des erwähnten 
Abänderungsantrages mit Stimmeneinhelligkeit 
angenommen. 

Der Gesetzestext ist in der vom Ausschuß be
schlossenen Fassung diesem Bericht beigedruckt. 
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Wien, am 25. Oktober 1973 

Zeillinger 
Obmann 
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2 927 der Beilagen 

'I. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Handelsgesetzbuch und die Bun
desabgabenordnung bezüglich der Verwen
dung von Datenträgern geänd'ert werden 

Artikel I 

Das Handelsgese'tzbuch vom 10. Mai 1897, 
RGBL S. 219, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBL Nr. 170/1967, wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 38 wird als dritter Absatz ange
fügt: 

"Er kann zur ordnungsmäßigen Buchführung und 
zur Aufbewahrung der im Abs. 2 genannten 
Schriftstücke Datenträger benützen. Hiebei muß 
die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete, 
hinsichtlich der im Abs. 2 genannten Schriftstücke 
auch die urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ab
lauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jeder
zeit gewährleistet sein." 

2. Dem § 47 wird als zweiter Absatz ange
fügt: 

"Wer Eintragungen oder. Aufbewahrungen in 
der Form des § 38 Abs. 3 vorgenommen hat, 
muß, soweit er zur Einsichtgewährung verpflich
tet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener 
Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung 
stellen, die rtotwendig sind, um die Unterlagen 

- lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, die 
benötigte Anzahl ohne Hilfsmittel lesbarer, 
dauerhafter Wiedergaben "beibringen." 

Artikel II 

Die Bundesabgabenordnung, BGBL Nr. 194/ 
1961, in der Fassung des Bundes'gesetzes BGBL 
Nr. 201/1965, der Kundmachung BGBL Nr. 141/ 
1966 und der Bundesgesetze Nr. 134/1969, 224/ 
1972 und 262/1972, wird wie folgt geändert: 

L Dem § 131 wird als dritter Ahsatz ange- -
fügt: 

,,(3) Zur Führung von Büchern und 'Aufzeich
nungen könpen Datenträger verwendet werden, 
wenn. die inhaltsgleiche, vollständige und geord
nete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetz
lichen Aufbewahrungsfrist . jederzeit gewähr
leistet ist;. die vollständige und richtige Erfas
sung aller Geschäftsvorfälle soll durch ent
sprechende Einrichtungen gesichert werden. Wer 
Eintragungen in dieser Form vorgenommen hat, 
muß, soweit er zur Einsichtgewahning verpflich
tet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener 
Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung 
stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen 
leSlbar zu machen, und, soweit erforderlich, ohne 
Hilfsmittel lesbare, dauerhafteWiedergarben bei
bringen." 

2. Der bisherige Wortlaut . des § 132 erhält 
die Absatzbezeichnung ,,(1)"; folgende Abs. 2 
und 3 werden angefügt: 

,,(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Be
lege, Gesdiäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
kann die Aufbewahrung .auf Datenträgern ge
schehen, wenn die vollständige, geordnete, inhalts
gleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jeder- -
zeit gewährleistet ist. Soweit solche Unterlagen 
nur auf Datenträgern vorliegen, entfällt das Er
fordernis der urschriftgetreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 
. vorgenommen hat, muß, soweit er zur Einsicht
I gewährung verpflichtet ist, auf seine Küsten in
nerhalb angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel 
zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um 
die Unterlagen' lesbar zu machen, und, soweit 
erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte 
Wiedergaben beibringen." 

Artikel III 

Mit der Vollziehung des Art. I ist der Bun
desminister für Justiz und des Art. II der Bun
desminister für Finanzen betraut. 
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